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 Anlass, Ziel und Zweck der Planung   

Die ZENO Natur GmbH beabsichtigt, den bestehenden vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan „Solarpark Deponie Kalkhäusel“ zu ändern, um eine Anpassung der bisher geplanten 

Modulbelegung mit Solarmodulen zu ermöglichen. Dies ist erforderlich, um den Einsatz von 

PV-Modulen und Unterkonstruktionen gem. aktuellen Stand der Technik und damit eine effi-

ziente Erzeugung von Solarenergie zu ermöglichen. Zusätzlich wird den Auswirkungen der 

1. B-Plan-Änderung (Biovergärungsanlage einschl. Zufahrt) und dem sich daraus ergeben-

den Verzicht auf eine Modulbelegung in den nunmehr entfallenden Baufeldern C und D 

Rechnung getragen. 

Ziel und Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark Deponie Kalkhäusl, 2. 

Änderung“ ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für dieses Vorhaben zu schaf-

fen. 

 

 Geltungsbereich 

2.1 Lage, Abgrenzung, Größe 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung umfasst den gesamten Ursprungsplan mit Ausnahme 

einer Fläche im Nordosten, welche derzeit im Zuge der 1. Änderung des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes dahingehend angepasst wird, dass hier eine Bioabfall-

Vergärungsanlage errichtet werden kann. 
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Abb. 1: Geltungsbereich der 2. Änderung im Luftbild 
(Quelle Luftbild ESRI) 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung umfasst Teile des Flurstücks Nummer 331/1 in der 

Gemarkung Röthenbach mit einer Fläche von ca. 9,6 ha. 

2.2 Standortalternativenprüfung 

Mit der Änderung soll die Belegung der Solarmodule innerhalb des bestehenden vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes verschoben werden. Eine Standortalternativenprüfung ist so-

mit obsolet. 

 Übergeordnete Vorgaben 

3.1 Regionalplanung 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese 

Ziele sind im Regionalplan in Form der regionalen Siedlungs- und Freiraumstruktur festge-

setzt. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan Oberpfalz –Nord.  

(Quelle: Regierung der Oberpfalz) 

Im aktuellen Regionalplan Oberpfalz -Nord liegt der Geltungsbereich in einem Gebiet, das 

als „Ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll“ ausgewiesen 

ist. 

Die Vorgaben des Regionalplanes stehen der Planung nicht entgegen. 

Lage Geltungsbereich 
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3.2 Flächennutzungsplan 

  
Abb. 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan Weiherhammer 1. Änderung. 

(Quelle: Gemeinde Weiherhammer) 

Der geltende Flächennutzungsplan weist im Geltungsbereich überwiegend „Flächen für Ver-

sorgungsanlagen, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Ablagerungen“ mit der 

Zweckbestimmung „Abfall“ und „Solarpark“ aus. Weiterhin liegen die Signaturen „Land-

schaftsschutzgebiet“ teilweise und „Vorbehaltsgebiet für Aufschüttungen und Abgrabungen“ 

vollständig über der Deponiefläche. Diese nicht mehr aktuellen nachrichtlichen Darstellungen 

im FNP wurden mit der 1. Änderung des FNP redaktionell berichtigt.  Die Vorgaben des Flä-

chennutzungsplans stehen der Planung daher nicht entgegen.  

3.3 Bestehende Bebauungspläne 

Für den Geltungsbereich der 1. Änderung existiert vollflächig der vorhabenbezogene Bebau-

ungsplan „Solarpark Deponie Kalkhäusl", welcher mit vorliegendem Verfahren teilweise 

überplant wird. 
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3.4 Rechtlich geschützte Gebiete und Objekte 

Die gesamte Gemeinde Weiherhammer befindet sich im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer 

Wald. Die zuständige Naturschutzbehörde wird im Bauleitplanverfahren beteiligt. Das Vorha-

ben ist mit dem Schutzzweck gem. § 4 der Rechtsverordnung zum Naturpark zu vereinba-

ren. Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans befinden 

sich keine weiteren rechtlich geschützten Gebiete oder Objekte. 

 Verfahren 

Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder 

andere Maßnahmen der Innenentwicklung kann im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 

BauGB aufgestellt werden. Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren aufgestellt 

werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungs-

verordnung (überbaubare Grundstücksfläche) festgesetzt wird von insgesamt weniger als 

20.000 m², oder von 20.000 m² bis weniger als 70.000 m², wenn auf Grund einer überschlä-

gigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien die 

Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Um-

weltauswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen 

wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 

deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, sind an der Vorprüfung 

des Einzelfalls zu beteiligen. 

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst die Fläche eines Bestands-B-Planes, der bereits 

teilweise mit Solarmodulen bebaut ist (siehe Abb. 1: Geltungsbereich der 2. Änderung im 

Luftbild). Die Änderungen beziehen sich überwiegend auf den Bereich zwischen den bereits 

bebauten Flächen, hier sollen somit überwiegend zwischen bestehenden Solaranlagen neue 

Solaranlagen errichtet werden. Im Austausch werden andere Baufenster für Solaranlagen 

zurückgenommen. Insgesamt ist somit von einer Innenentwicklung auszugehen, in welcher 

die innerörtlichen Entwicklungsspielräume für die bauliche Nutzung im Geltungsbereich des 

bestehenden Bebauungsplanes verbessert werden und somit dem Gebot der Innenentwick-

lung im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB Rechnung getragen werden. 

Der Geltungsbereich beinhaltet Flächen von insgesamt 96.190 m². Bei einer Grundflächen-

zahl (GRZ) von 0,3 ergibt sich insgesamt eine zulässige überbaubare Fläche von 28.857 m².  

Die zu überplanende Fläche umfasst somit eine zulässige Grundfläche von mehr als 

20.000 m² und weniger als 70.000 m² im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO. Im Rahmen einer 

durchgeführten Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne von § 13a Abs. 1 Nr. 2 konnten voraus-

sichtliche erhebliche Umweltauswirkungen, die nach § 2 Abs. 4 BauGB in der Abwägung zu 

berücksichtigen wären, ausgeschlossen werden. Das Dokument der Vorprüfung des Einzel-

falls ist Bestandteil der Anlagen der Bebauungsplanunterlagen. 

Zudem begründet das geplante Vorhaben keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung und es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 

1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter. 
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Die Voraussetzungen für die Durchführung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungs-

planes gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren sind somit gegeben.  

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 

Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Somit kann auf die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit und der Behörden verzichtet werden. Darüber hinaus muss keine Umweltprü-

fung durchgeführt werden, auf die zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB 

sowie ein Monitoring gem. § 4c BauGB kann verzichtet werden.  

4.1 Überprüfung Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

Für die 2. Änderung wird die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz des Ursprungsplans überprüftSollte 

ein naturschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf bestehen, wird dies in die Abwägung eingestellt. 

Mit der 2. B-Plan Änderung ist keine Änderung des Maßes der baulichen Nutzung verbun-

den: Die festgesetzte Grundflächenzahl wird unverändert mit einer GRZ von 0,3 beibehalten. 

Die Lage der überbaubaren Bereiche – hier Vergrößerung es Baufelds A bei gleichzeitigem 

Entfall der Baufelder C und D – sind bei gleichbleibender GRZ für den insgesamt ausgleich-

pflichtigen Kompensationsbedarf nicht relevant.  

Fazit:  

Die 2. B-Plan Änderung führt daher zu keinen zusätzlichen erheblichen bzw. nachhaltigen 

Wirkungen und damit auch nicht zu zusätzlichem Kompensationsbedarf.   

4.2 Überprüfung besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG  

Auch wenn auf einen Umweltbericht verzichtet wird, sind artenschutzrechtliche Belange gem. 

§ 44 BNatSchG zu berücksichtigen. Das Artenschutzrecht ist der Abwägung nicht zugäng-

lich. Sofern artenschutzrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, sind diese im Bauleitplan-

verfahren zu berücksichtigen, um arten-schutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. 

Der § 44 des BNatSchG enthält Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte ande-

re Tier- und Pflanzenarten. Er gilt für alle europäischen Vogelarten sowie alle Arten des An-

hang IV der FFH-Richtlinie (streng geschützte Arten). Relevant im Rahmen von Baumaß-

nahmen sind die Punkte 1 bis 4 (Zugriffsverbote) unter § 44 (1). So ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören 

Es ist zu prüfen, ob die folgenden Inhalte der 2. B-Plan Änderung über die bereits im rechts-

wirksamen B-Plan berücksichtigten Wirkungen hinaus zu zusätzlichen artenschutzrechtli-

chen Betroffenheiten führen können: 

▪ Baufeld B: dichtere Modulbelegung auf der Deponiefläche 

▪ Baufeld A: Vergrößerung der durch Module belegte Fläche auf der Deponiekuppe 

und geänderte Modulbelegung im Südosten 

▪ Baufeld C: entfällt, d.h. zukünftig ohne Modulbelegung 

▪ Baufeld D: entfällt und wird durch den B-Plan zur 1. Änderung ersetzt (Biovergä-

rungsanlage anstelle von ursprünglich Solarmodulen) 

Negative Wirkungen auf die Artengruppe Fledermäuse sind nicht zu erwarten, da die 

Planänderung mit keinem Gehölzverlust verbunden ist. Die gehölzfreien Baufelder A und B 

stellen für Fledermäuse keine geeigneten Habitate dar (kein Quartierpotenzial, kein essenzi-

elles Nahrungshabitat). Aufgrund des Wegfalls vom derzeit noch von Gehölzen eingenom-

menen Baufelds C ist für diese Artengruppe daher von einer Entlastung auszugehen. 

Bei allgemein verbreiteten und häufigen Vogelarten (Arten, die nicht in der Roten Liste Bay-

erns geführt werden und alle Vorwarnlistearten) führt der Verlust einzelner Brutreviere i. d. R. 

nicht zu einer Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes und die ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt. Artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände sind somit auszuschließen, wenn vermieden wird, dass es zu einer signifikanten Er-

höhung des Tötungsrisikos für Einzelindividuen kommt.  

Da mit der Planänderung keine Eingriffe in Gehölzstrukturen verbunden sind, kann ein Ver-

lust von potenziellen Brutplätzen von Gehölzbrütern durch (zusätzliche) Rodung ausge-

schlossen werden.  

Die Goldammer brütet an Gehölzrändern am Boden und kann ihre Nistplätze kleinräumig 

relativ flexibel jährlich neu wählen. Eine Betroffenheit durch die Planänderung ist aufgrund 

der verbleibenden großen Freiflächen- und Gehölzrandanteils auf der Deponie nicht zu er-

warten.  

Das Baumpieper-Revier im zentralen Deponiebereich außerhalb des Geltungsbereiches der 

2. Änderung wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Es besteht weiterhin ein hohes An-

gebot an attraktiven Sitzwarten auf der Deponie.  

Für die Erfassung der Zauneidechse wurden im Frühjahr/Sommer 2018 mehrfache Gelän-

debegehungen vorgenommen. Die folgende Beurteilung ist der speziellen artenschutzrechtli-

chen Prüfung entnommen (Banse, 2018): „Innerhalb der fünf Bauabschnitte des geplanten 

Solarparks Deponie Kalkhäusl konnten keine permanenten Vorkommen der Zauneidechse 

ermittelt werden. Ein Bestand ist aber südwestlich des Deponiezaunes knapp außerhalb des 

Geltungsbereiches gegeben. Ein zeitweises Einwandern einzelner Individuen zu lokalen 
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Sonnenplätzen entlang des Wirtschaftsweges am Rande des Bauabschnittes A ist nachge-

wiesen. Zur Vermeidung und Minderung direkter sowie mittelbarer Gefährdungen bzw. Be-

einträchtigungen der Zauneidechse am Südwestrand der Deponie (teils im vorsorglichen 

Sinne) sind Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen.“  

Der betreffende Bereich im Südwesten des Baufelds A ist mittlerweile bereits mit Solarmodu-

len bebaut. Es sind damit keine Tötungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG einschlägig, die 

Maßnahmen zur kontinuierlichen Aufrechterhaltung des Erhaltungszustandes dieser Art er-

fordern.  

Fazit: 

Eine Betroffenheit der im Plangebiet des B-Plans artenschutzrechtlich relevanten Artengrup-

pen wird durch die mit der 2. Änderung des B-Plans verbundenen geänderten Modulbele-

gung auf der Deponie nicht hervorgerufen. Es sind keine Vermeidungs- oder Ausgleichs-

maßnahmen erforderlich. 

 Beschreibung der Änderungen 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Deponie Kalkhäusl, 1. Änderung“ 

(Bioabfall-Vergärungsanlage) entfällt der Bauabschnitt D sowie ein Teil des Bauabschnittes 

C des ursprünglichen Planes. Bauabschnitt C ist nicht länger sinnvoll bebaubar und wird im 

Zuge des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark Deponie Kalk-

häusl, 2. Änderung“ gestrichen. 

Im Gegenzug wird Bauabschnitt A nach Nordosten erweitert und innerhalb der bisher noch 

nicht bebauten Baufenster wird die Belegung mit Solarmodulen modifiziert. Die bisher fest-

gesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 bleibt bestehen. 

Die sonstigen planungsrechtlichen Festsetzungen des Ursprungsplanes werden unverändert 

übernommen.  

In Form einer redaktionellen Anpassung werden darüber hinaus die bereits bebauten Flä-

chen entsprechend des gebauten Bestandes (Modulbelegung) angepasst.  
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Abb. 4: Vergleich Ursprungsplan und 2. Änderung. 

(Quelle: bhm) 

Ursprungsplan 

2. Änderung 


